
Betreff
Antrag  auf  Einführung  von  Tempo  30  in  Milbertshofen-Am  Hart  zur  Erhöhung  der
Verkehrssicherheit,  Schutz  der  Lebensqualität  und  Reduzierung  der  Umweltbelastung

Besonders Kinder und Menschen mit Behinderungen sind gefährdet. §45 StVO
unterstützt  aus  Sicherheits-  und  Umweltschutzgründen  Tempo  30-Zonen.  Die
Umsetzung in ganz Milbertshofen und am Hart ist essentiell für die Sicherheit
aller  Verkehrsteilnehmer,  insbesondere  der  Schwächsten,  und  fördert  ein
durchgängiges Geschwindigkeitsbewusstsein. Dies stärkt zudem die Münchner
Mobilitätsstrategie  für  eine  nachhaltige  Stadtentwicklung.  Die  BV  möge
beschließen, gemäß StVO, Tempo 30 flächendeckend in Milbertshofen und am
Hart einzuführen, um ein gesundes, sicheres und lebenswertes Umfeld für alle
Bürger*innen  zu  schaffen  und  ein  Zeichen  für  soziale  Gerechtigkeit  und  den
Schutz  schwacher  Bürger*innen  zu  setzen.

Antrag zum Themengebiet Verkehr

Anlage


